
Stadt Bönnigheim 
Kinder-u.Jugendreferat 
 

Nutzungsvertrag KJR-Jugendmobil 
 

Zwischen: 
 
_____________________________________________________________________ 
Träger der kommunalen, kirchlichen oder verbandlichen Jugendarbeit (im folgenden Nutzer) 
 

vertreten durch 
 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Adresse, Telefon, Funktion) 
 
und der Stadt Bönnigheim, Kinder- u. Jugendreferat, Kirchheimer Str 1, 74357 Bönnigheim, vertreten durch  
Christian Zimmermann, Stadtjugendreferent oder VertreterIn. 
 
Die Stadt Bönnigheim überlässt dem Nutzer das Fahrzeug mit dem Kennzeichen LB-B 3033 
(KJR - Jugendmobil) zur dienstlichen Nutzung (gemäß Nutzungsrichtlinien) zwischen dem 
 
_________________________ und __________________________ 
1. Nutzungstag     letzter Nutzungstag 
 

Folgende Person ist im Auftrag des Nutzers für das Fahrzeug während der Nutzungszeit ver-
antwortlich: 
 
_____________________________________________________________________ 
Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Führerscheindatum, Klasse 
 

Weiterhin werden ausschließlich folgende Personen das Fahrzeug bewegen: 
 
1. 
Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Führerscheindatum, Klasse 
 

2. 
Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Führerscheindatum, Klasse 
 
 
Das Fahrzeug (einschl. Fahrzeugpapieren) wurde im ordnungsgemäßen Zustand vollgetankt übernommen  
(bei Übernahme vorhandene Mängel sorgfältig auf der Rückseite oder Beiblatt dokumentieren). 
Das Fahrzeug weist folgenden km-Stand auf (bei Rückgabe ist der km Stand erneut festzuhalten, s.u.): 
 
_______________________________ 
km Stand bei Übernahme durch den Nutzer 
Alle in der Nutzungszeit entstandenen und nicht durch Dritte oder die Fahrzeug-Versicherung gedeckten Schäden 
werden durch den Nutzer übernommen. Das Fahrzeug wird wieder vollgetankt zurückgegeben. 
Die Nutzungsgebühr in Höhe von EUR 0,24 je km wird bei Rückgabe des Fahrzeugs fällig. Die Stadt Bönnigheim 
sendet eine Rechnung an den Nutzer. 
Der Nutzer erkennt die Nutzungsrichtlinien für das Jugendmobil der Stadt Bönnigheim in der Fassung vom 
18.07.2003 an. Der verantwortliche FahrerIn trägt dafür Sorge, dass nur o.a. Personen das Fahrzeug bewegen. Er 
unterrichtet diese über die Nutzungsrichtlinien.  
Die Richtigkeit der obigen persönlichen Angaben wird hiermit bestätigt. 
 
________________________ ________________________ ____________________ 
Nutzer               Verantwortlicher Fahrer       Stadt Bönnigheim 
 
 
____________________________________________________                                             _____________________________ 
 Km Stand bei Rückgabe an die Stadt Bönnigheim hier festhalten.    Datum 


